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Digitaler Kontaktpunkt für
Recht und Ethik im Forschungsdatenmanagement


Checkliste: Gute Wissenschaftliche Praxis

☐	Die Vorgaben der DFG zur Guten Wissenschaftlichen Praxis sowie die Leitlinien und Ordnungen der eigenen Hochschule sind bekannt.
☐	Mögliche fachspezifische Vorgaben zur Guten Wissenschaftlichen Praxis im Umgang mit Forschungsdaten sind bekannt.
☐	Rechtliche und ethische Rahmenbedingungen sind bekannt.
☐	Herkunft, Art und Umfang (nach)genutzter und im Projekt generierter Daten werden eindeutig dokumentiert und offengelegt. 
☐	Es ist sichergestellt, dass die Dokumentation der Datenverarbeitung für andere Forschende nachvollziehbar, reproduzierbar und zugänglich ist.
☐	Es werden auch Forschungsdaten und -ergebnisse dokumentiert, die die Forschungshypothese nicht unterstützen. 
☐	Alle notwendigen Nutzungsrechte und Vereinbarungen für erhobene und genutzte Daten liegen nachweisbar vor.
☐	Die zugrundeliegenden Forschungsdaten werden, soweit dies möglich ist, in anerkannten Archiven oder Repositorien veröffentlicht.
☐	Die FAIR-Prinzipen werden beachtet: Die veröffentlichten Daten sind für andere Forschende leicht zugänglich und entsprechend der wissenschaftlichen Standards aufbereitet.
☐	Wenn (generative) KI-Systeme verwendet werden: Ihre Nutzung wird nach den aktuellen (Fach-)Vorgaben gekennzeichnet und ggf. dokumentiert.

Für nähere Informationen zu Guter Wissenschaftlicher Praxis im Forschungsdatenmanagement siehe:
https://fdm-bb.de/rechtlich-ethischer-kontaktpunkt/ethische-aspekte-im-fdm/gute-wissenschaftliche-praxis/ 
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